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BILDUNGSURLAUB
Die Bildungsurlaubsbroschüren für die Seminare Sep-
tember 2016 bis März 2017 sind beim Personalrat 
erhältlich.

ERFOLGREICH IM BERUF IN BESONDERER 
LEBENSLAGE
Für das eintägige Seminar am 06.10. sind noch Plätze 
frei. Anmeldeschluss 08.09. Weitere Infos unter im 
Intranet unter Bildungszentrum Seminarprogramm.

ARZTBESUCHE
Immer wieder kommt es vor, dass eine ärztliche 
Untersuchung oder eine ärztlich angeordnete Be-
handlung während der Arbeitszeit erfolgen muss, 
weil keine andere Terminierung von ärztlicher bzw. 
therapeutischer Seite möglich ist. In diesem Fall müs-
sen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts für 
die erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit 
einschließlich der erforderlichen Wegezeit von der 
Arbeit freigestellt werden. Siehe hierzu § 29 (1) f) 
TV-L. Der Arbeitgeber kann hierüber einen Nach-
weis fordern. In diesem Fall empfiehlt der Personalrat 
diese Bescheinigung im Geschäftsbereich Personal 
abzugeben. Erwähnen möchten wir in diesem Zu-
sammenhang noch, dass Beschäftigte immer den 
Arzt ihres Vertrauens aufsuchen dürfen, auch wenn 
die Praxis nicht in unmittelbarer Nähe des Klinikums 
liegt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Martin 
Sager Tel.: 6059

ARZTBESUCHE BEI GLAZ
Bei Beschäftigten, die an der Gleitenden Arbeitszeit 
teilnehmen, werden für einen Arztbesuch nur die 
Zeiten gutgeschrieben, die innerhalb der jeweiligen 
Kernarbeitszeit, bzw. Servicezeit liegen. Auch dieses 
erfolgt nur, wenn der Termin nicht anders möglich 
war. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ulrike Utsch 
Tel.: 88241
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ARBEITSVERSÄUMNIS WEGEN ERKRANKTER 
KINDER
Wenn bei ärztlich attestierter Erkrankung eines Kin-
des unter 12 Jahren keine andere Person zur Be-
treuung zur Verfügung steht, müssen Beschäftigte 
pro Kind und Kalenderjahr bis zu zehn Tage ohne 
Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freigestellt 
werden. In diesem Falle wird von der Krankenkasse 
Krankengeld gezahlt. 
Originale von ärztlichen Bescheinigungen wegen 
Betreuung erkrankter Kinder unter 12 Jahren (§ 45, 
SGB V) sind direkt an die Krankenkasse einzureichen, 
da diese den Lohnausfall erstattet. Der Personalbe-
reich benötigt eine Kopie der ärztlichen Bescheini-
gung mit Ihrem Namen und der Personalnummer 
als Nachweis der Arbeitsverhinderung. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an Sevgi Senvar, Tel: 5815

KRANK IM DIENST
Sind Sie im Dienst und im Laufe eines Tages müs-
sen Sie wegen Krankheit den Arbeitsplatz verlassen, 
gilt dieser Tag im Dienstplan als gearbeitet. Bei Be-
schäftigten, die an der GLAZ teilnehmen gilt dieses 
gleichermaßen.
Berechnung der gutzuschreibenden Arbeitszeit: wö-
chentliche Arbeitszeit geteilt durch die zu arbeiten-
den Wochenarbeitstage. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Ulrike Utsch, Tel.: 88241

ARBEITSUNFÄHIGKEIT (AU) OHNE 
ENTGELTFORTZAHLUNG
– jetzt mit AU-Bescheinigung
Endet aufgrund der Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
die Entgeltfortzahlung und ein Beschäftigter hat An-
spruch auf Krankengeldzahlung durch die Kranken-
kasse, so besteht weiterhin die Verpflichtung, dem 
Arbeitgeber (Arbeitsbereich, Station, Vorgesetzte) 
die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
mitzuteilen (Anzeigepflicht). 
Bis Ende 2015 wurden dann keine AU-Bescheinigun-
gen von den Ärzten ausgestellt. Ab dem 01.01.2016 



wird jedoch vom Arzt auch nach Ablauf der Entgelt-
fortzahlung eine AU-Bescheinigung ausgestellt, die 
wie gewohnt an den Geschäftsbereich Personal ge-
schickt werden muss (Nachweispflicht). Zur Vorlage 
bei der Krankenkasse erhalten Sie vom Arzt auch 
weiterhin den „Krankengeld-Auszahlschein“, damit 
die Krankengeldzahlung erfolgen kann. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Martin Sager Tel.: 6059 

NACH ARBEITSUNFÄHIGKEIT IN URLAUB
Sollten Sie unmittelbar vor einem geplanten und ge-
nehmigten Urlaub arbeitsunfähig sein, müssen Sie 
sich unbedingt vor Urlaubsantritt im Arbeitsbereich 
gesund melden. Es ist nicht erforderlich, vor diesem 
Urlaub den Dienst anzutreten. 

ERKRANKUNG WÄHREND DES URLAUBS
Bundesurlaubsgesetz § 9: „Erkrankt ein Beschäftigter 
während des Urlaubes, so werden die durch ärztliches 
Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähig-
keit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.“ Dies 
bedeutet, dass die durch Arbeitsunfähigkeit nicht ge-
nommenen Urlaubstage gutgeschrieben werden. Sie 
dürfen nicht eigenmächtig an den geplanten Urlaub 
angehängt werden. Bei einer Erkrankung muss der 
Arbeitgeber selbstverständlich immer unverzüglich 
informiert werden. Während des Urlaubs werden nur 
Arbeitsunfähigkeitstage gutgeschrieben, für die eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt. 
 
Halten Sie sich bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im 
Ausland auf, so sind Sie verpflichtet, dem Arbeitge-
ber und der Krankenkasse schnellstmöglich die Ar-
beitsunfähigkeit anzuzeigen. Dem Arbeitgeber muss 
auch deren voraussichtliche Dauer sowie Adresse 
am Aufenthaltsort mitgeteilt werden. Die durch die 
Mitteilung entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber 
zu tragen. Nach Ihrer Rückkehr aus dem Ausland, 
sind Sie verpflichtet, dies dem Arbeitgeber und der 
Krankenkasse anzuzeigen. (§ 5 (2) Entgeltfortzah-
lungsgesetz). In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, dass auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
im Ausland ausdrücklich das Wort „arbeitsunfähig“ 
steht.Dies ist nicht automatisch der Fall, da es in vie-

len anderen Ländern diesen Begriff nicht gibt. Die 
Erkrankten müssen also den Arzt entsprechend dar-
auf aufmerksam machen. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Regine Weiß-Balschun, Tel.: 5237

ZUSCHUSS DES ARBEITGEBERS ZUM
KRANKENGELD
Empfänger von Krankengeld erhalten auf Antrag 
einen Krankengeldzuschuss des Arbeitgebers. Hierzu 
benötigt die Abteilung Entgeltabrechnung eine Be-
scheinigung Ihrer Krankenkasse über das kalender-
tägliche Krankengeld. Die Höhe des Zuschusses und 
die Dauer der Zahlung richten sich nach individuellen 
Merkmalen Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Ge-
mäß § 22 TV-L wird der Krankengeldzuschuss bei 
einer Beschäftigungszeit von mehr als einem Jahr 
längsten bis zum Ende der 13. Woche und von mehr 
als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Wo-
che der Erkrankung gezahlt. Weitere Informationen 
erteilt Annette Bräutigam, Tel. 6062

MELDUNG AN KRANKENKASSE
Wichtig ist, dass Sie jede Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung, die Sie vom Arzt erhalten, unmittelbar auch 
an die Krankenkasse weiterleiten. Nur dann wird 
rechtzeitig nach Ablauf der Lohnfortzahlung von der 
Krankenkasse eine Krankengeldzahlung veranlasst. 

MELDUNG BEI ARBEITSUNFÄHIGKEIT (AU) 
Sind Sie arbeitsunfähig erkrankt, müssen Sie dies 
spätestens zu Beginn Ihrer Dienstzeit Ihrer/m 
Vorgesetzte/n mitteilen (Anzeigepflicht). Soll-
te diese/r zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar sein, 
muss definiert sein, wo und wie (z.B. telefonischim 
Arbeitsbereich, per Mail an die/den Vorgesetzten, 
Nachricht auf den Anrufbeantworter) sich Beschäf-
tigte arbeitsunfähig melden können. Hierbei müssen 
Sie keine Angaben über ihre Beschwerden machen. 
Wenn die Erkrankung so schwerwiegend ist, dass 
Sie einen Arzt aufsuchen und dieser Sie für einige 
Tage arbeitsunfähig schreibt, müssen Sie danach 
erneut Ihre/n Vorgesetzte/n über die Dauer Ihrer 
voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit informieren. In 
der Regel ist erst nach dem dritten Kalendertag eine 
AU-Bescheinigung notwendig.
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Benötigen Sie akut keinen Arzt, reicht für den 1. Tag 
der einmalige Anruf bei dem/der Vorgesetzten.
Geht es Ihnen am 2. Tag noch nicht besser, müssen Sie 
erneut zu Beginn der Dienstzeit Ihre/n Vorgesetzte/n 
darüber informieren, dass Sie noch nicht wieder ar-
beitsfähig sind. Gleiches gilt für den 3. Tag.

Wichtig: Es zählen nicht die Arbeitstage, sondern die 
Kalendertage.
Sind Sie also am 4. Kalendertag weiter arbeitsunfä-
hig, müssen Sie, wenn an diesem Tag in Ihrem Be-
reich gearbeitet wird:
a) zuerst wieder Ihre/n Vorgesetzte/n zu Beginn der 
Dienstzeit hierüber in Kenntnis setzen, 
b) einen Arzt aufsuchen und nach Erhalt der AU 
Bescheinigung erneut Ihre/n Vorgesetzte/n über die 
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit infor-
mieren.

c) Sollte Ihre Erkrankung darüber hinaus andauern, 
so ist wie bei Buchstaben a) und b) zu verfahren. 
Die ärztliche AU-Bescheinigung muss immer an die 
folgende Adresse geschickt werden: 
Uniklinik Köln 
Geschäftsbereich Personal, Gebäude 1, Kerpener Str. 
62, 50937 Köln
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Annette Bräutigam, Tel.: 6062
Gertrud Degani, Tel.: 6057

ARBEITSUNFÄHIGKEIT (AU) MELDUNG   
ÜBER DAS WOCHENENDE
Im Zusammenhang mit Vorlagen von Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen vor einem Wochenende kam 
es zu Irritationen. Der Personalrat hat sich deshalb 
mit der Verwaltung auf folgendes Verfahren verstän-
digt: 
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Mittwoch, Donnerstag, Freitag  = arbeitsunfähig 
Samstag, Sonntag  = Frei
Montag  = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Donnerstag, Freitag  = arbeitsunfähig
Samstag, Sonntag  = Frei
Montag  = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Freitag, Samstag  = arbeitsunfähig
Sonntag  = Frei
Montag  = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Freitag, Samstag  = arbeitsunfähig
Sonntag  = Frei
Montag  = weiter arbeitsunfähig

Bescheinigung ab Montag erforderlich

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  = arbeitsunfähig
Freitag  = weiter arbeitsunfähig

Bescheinigung ab Freitag erforderlich

Mittwoch, Donnerstag, Freitag  = arbeitsunfähig 
Samstag, Sonntag   = frei lt. Dienstplan und 
    Samstag gesund gemeldet
Montag  = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Mittwoch, Donnerstag, Freitag  = arbeitsunfähig
Samstag  = frei lt. Dienstplan und gesund gemeldet
Sonntag   = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Donnerstag, Freitag, Samstag   = arbeitsunfähig
Sonntag  = frei lt. Dienstplan und gesund 
    gemeldet
Montag  = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Für Beschäftigte, in deren Bereichen am Wochenende regelmäßig nicht gearbeitet wird, gilt:

Für Beschäftigte, in deren Bereichen regelmäßig am Wochenende gearbeitet wird, gilt:



PERSONALRAT
UNIKLINIK KÖLNPR-AKTUELL - NR. 4 - AUGUST 2016

Samstag, Sonntag  = arbeitsunfähig
Montag  = frei lt. Dienstplan und gesund gemeldet
Dienstag  = Arbeitsaufnahme

Keine Bescheinigung erforderlich

Montag, Dienstag  = arbeitsunfähig
Mittwoch  = frei lt. Dienstplan
Donnerstag   weiter arbeitsunfähig

Bescheinigung ab Donnerstag 
erforderlich

Dienstag, Mittwoch  = arbeitsunfähig
Donnerstag  = frei lt. Dienstplan 
Freitag  = weiter arbeitsunfähig

Bescheinigung ab Freitag erforderlich

Donnerstag, Freitag  = arbeitsunfähig
Samstag  = frei lt. Dienstplan
Sonntag  = weiter arbeitsunfähig

Bescheinigung ab Sonntag erforderlich

Freitag  = arbeitsunfähig
Samstag, Sonntag  = frei lt. Dienstplan          
Montag  = weiter arbeitsunfähig

Bescheinigung ab Montag erforderlich

Samstag, Sonntag  = arbeitsunfähig
Montag  = frei lt. Dienstplan 
Dienstag  = weiter arbeitsunfähig   

Bescheinigung ab Dienstag erforderlich

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Renate Kern, Tel.: 7254 oder Martin Sager, Tel.: 6059
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